
Fallbeispiel: Änderung von Umlagen nach 
Ermittlungslauf

Endabrechnung zu den Energiepreisbremsen / Entlastungsbeträge

 Im Laufe des Jahres wurden Umlagen im System 
geändert (z.B. CO2-Umlage, Gasspeicherumlage).

 Die Änderungen wurden erst nach der initialen 
Ermittlung der Entlastung im System erfasst und im 
Jahresverlauf nicht korrigiert.

 Durch die Änderungen bei den Umlagen für CO2 und 
Gasspeicher ergeben sich ein anderer individueller Preis 
und somit ein anderer Entlastungsbetrag. Die Differenz 
wird in der Endabrechnung berücksichtigt.

 Übersicht der Entlastungsbeträge auf Ihrer Rechnung:
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